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Bull. Schweiz. Akad. Med. Wiss. 36, 249-258 (1980)

DIE WURDE DES PATIENTEN

PETER VOGELSANGER

Vorbemerkung

Was ich lhnen vorzutragen habe, ist nichts Neves, vielmehr die Darlegung einiger uralter,
lingst bekannter, als Selbstverstdndlichkeit geltender Wahrheiten, Uber die jeder verantwor-
tungsbewusste Arzt in seiner Praxis schon hundertmal nachgedacht hat, oder die er unbewusst
in sich trigt. Da aber gerade die tigliche Praxis mit ihren Srrc!pozen sle immer wieder zv ver-
dunkeln droht; da vor allem die phtinomenale Explosion technisch-chemischer Moglichkeiten
der modernen Medizin die Konsequenzen dieser Wahrheiten in Frage zu stellen scheint, vor
neve Probleme stellt, ist es gut, immer wieder dartber - Uber ihre Begrindung wie Uber ihre
Konsequenzen - zu reflektieren und sie sich einzuprtigen. Sie gehtiren nicht ins Gebiet der
Medizin im engeren Sinn, sondem des Ethos, der Ethik, der speziellen #rztlichen Ethik. Auf
diesem Gebiet ist der Dialag zwischen Medizin und Theologie nicht nur fruchtbar, sondem

vneridsslich,

. 1. Was ist MenschenwOrde ?

" Von einer Wurde des Patienten kann nur im Rohmen und ouf dem Boden der Anerkennung einer
allgemeinen MenschenwUrde gesprochen werden. Nicht kroft seines Patientseins, also einer An-
gel egenheit der Pathologie, sondem kraft seines Menschseins, also einer Angelegenheit der
philesophischen und der theclogischen Anthropologie, besitzt der Mensch eine Wurde. Worin
besteht sie, und worin ist sie begrindet? MenschenwUrde - im Unterschied von der von uns
subjektiv empfundenen Worde jedes Naturphdnomens, etwa des Matterhorns oder eines Rassen-
pferdes - besteht in der Tatsache, dass das menschliche Subjekt in ontolegischer Hinsicht vor
einer dos bloss Naturhafte transzendierenden Instanz, wie immer wir diese benennen migen,
Auszeichnung, einen speziellen, unverwechselbaren Wert hat. Der Mensch ist nach unserer
Erfohrung und Erkenntnis das einzige sich selbst transzendierende , auf eine Transzendenz, ouf
ein hheres, uns nicht verfugbares Sein bezogene , dieser httheren Seinsordnung bewusste Wesen.
Das lasst sich nicht in einer outonomen Yernunftidee begrilnden, in einem allgemeinen Begriff
der Menschlichkeit, der auf Konvention oder Tradition beruht; denn gerade der Begriff der
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Autonomie wirde sie - die MenschenwUrde - zu einer jederzeit kiindbaren, varicblen, dem
menschlichen Ermessen beliebig verfiigbaren Grissse degradieren. Die blosse Vemunft, weder
die reine noch die praktische, kann nicht die Instanz sein, die Menschenwiirde allgemein-
verpflichtend, unverletzlich werden lasst. Noch weniger lasst sich solche Wurde aus einer
naturalistisch-positivistischen Sicht des Menschen, alse aus einer naturwissenschaftl ichen
Anthmpolagie', die diesen als blosses Produkt biologisch-chemisch-physikalischer Vorgénge
versteht, deduzieren. Der Mensch, rein biolegisch als home sapiens betrachtet, besitzt im
Rohmen der allgemeinen Natur keine spezielle, hichstens eine aesthetische Wirde. Vielmehr
steht hinter der Statuierung einer besonderen, unverwechselbaren und unverlierbaren Menschen
wlrde stets bewusst oder unbewusst das christliche Leitbild - dos eben mehr ols ein Leitbild ist,
das vielmehr eine ontologische Wirklichkeit ousdruckt - von der Imago Dei, von dem durch
Gott ausgezeichneten und auf Gott hin bezogenen Wesen der Schopfung, dem in jedem Ein-
zelwesen ein besonderer, unverletzbarer, unverlierbarer, von allen anzuerkennender Wert zu-
kommt. Seine Wurde besteht also nicht in naturhoften physischen oder geistigen VorzUgen -
wobei die geistigen nach dem Verstiindnis des Positivismus sich auch wieder auf physische
reduzieren liessen -, sondem in diesem letztlich auf Gott bezogenen Subjektsein. Dement-
sprechend stehen hinter dem ethischen Postulat der Anerkennung und des Schutzes der Men-
schenwlrde stets bewusst oder unbewusst die Kategorien der christlich-theologischen Anthro-
pologie und Ethik. Ohne deren Gultigkeit wurde jedes Reden von Menschenwurde zur Phrose-

ologie.

2. Das Potientsein als spezieller Aufruf zur verantwortlichen Mit-

menschlichkeit

Der Patient, also der der Behandiung des Arztes anvertroute Kranke, stellt insofern ein beson-
deres Problem der allgemeinen Anerkennung der Menschenwurde dar, als bei ihm dieses eigent-
liche Humanum, sein Subjektsein, durch den physiologischen oder seelischen Defomationspro-
zess bedroht oder gefdhrdet ist. Wenn Gesundheit, Gesundsein - etwas vereinfacht - als Fihig-
keit zum vollen Menschsein definiert werden muss, so ist demgegenitber Kranksein in jedem
mdglichen Sinn eine Beeintriichtigung dieser Fahigkeit zum vollen Menschsein. Krankheit hat
also beim Menschen neben allen andern auch immer einen metaphysischen Aspekt. Das wurde
freilich gerade von den ethisch htchst achtbaren &dlteren Vertretem des Positivismus geradezu
affektiv bastritten; so wenn etwa Virchow resolut erkl8rt, Krankheit sei "nichts anderes als eine
Lebensyusserung der Materie", oder thnlich Herwig, dass "das Orgonische nur eine hthere Fom

des Mechanischen” sei, oder wenn Lotze definiert, dass der Organismus nichts anderes sei "als
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eine bestimmte Richtung und Kombination rein mechanischer Prozesse". Wenn ethische Perstin-
lichkeiten von hichstem Format so definierten, so taten sie es ohne Zweifel ous dem Streben
nach moglichst reiner wissenschaftlicher Erforschung des Naturvorgonges im Krankheits- und
Genesungsprozess, die durch metaphysische Reflexionen noch ihrem Empfinden nur gestért
werden konnte. Die Frage aber, warum, auf Grund welcher Forderungen, in welchen Grenzen,
zu welchem Zweck und Ziel einem kranken Menschen zur Gesundheitr zu verhelfen sei, inwie-
fem also medizinische Wissenschaft und Praxis einer Forderung der Ethik zu gentigen haben,
liessen sie qusser acht. - Eﬁi bei Louis Binswanger taucht, soweit ich sehe, die bewusste Ver-
bindung von Medizin und Ethik wieder auf, die Ueberwindung des rein biologisch-naturalisti-
schen Standpunktes in seiner Formulierung von der "ontologischen Zusammengehtrigkeit der
biologischen und der geistig-seelischen Krankheitssymptome". Vor allem die anthropologische
Schule der Medizin hat alles getan - ich nenne als ihren Exponenten nur Victor von Weiz-
sticker - um klarzumachen, dass eine rein naturalistische Erklirung der Krankheit durchaus un-
zureichend sei. Ohne die naturwissenschaftlichen Zusammenhidnge zu vernachltssigen, betont

" diese Schule, dass Krankheit weitgehend als eine Kritik und Krise des menschiichen Daseins,
also des Subjekiseins, sich aufdrtingt und dass wir uns mit ihr als einem Prufstein menschlichen
Verhaltens auseinandersetzen mUssen. Darin liegt die seit Hippokrates von der dbendltindischen
Ethik nicht angezweifelte, vom christlichen Ethos vertiefre Verbindlichkeit und Verantwortlich-
keit der Medizin. Die Beeintrtichtigung des Menschseins, dieses ontologischen Wertes an sich,
ruft der besonderen Verantwortlichkeit des Gesunden dem Kranken gegentiber, mit allen ver-
fugbaren Mitteln ihm zur Restitution des vollen Menschseins, also der Gesundheit zu verhelfen
oder wenigstens die Folgen solcher Beeintriaschtigung nach Muglichkeit zu lindem. Der Repri-
sentant dieser Verantwortung und Verpflichtung, der stellvertretend und sachgemiss - "im ﬂmre"',
wie Luther sagen wilrde - handelt, ist der Arzt und mit ihm das gesemte tirztliche Personal. Das
macht seine besondere Wurde aus. Aerztliche Hilfe ist nie nur eine technisch-wissenschaftliche,
sondern eine mimenschliche Angelegenbeit, ist personhafte Verantwortung fur den Kranken.
Darin ist alle medizinische Ethik (als Sonderfall der aligemeinen humanen Ethik) begrondet.

3. Res sacra miser

In dieser aus der christlich-stoischen Ethik stammenden Fomulierung ist diese Sonderstellung
des Patienten im Rohmen der allgemeinen Menschenwlrde zugespitzt cusgedriickt, Sie hat sich
mir aus meinem Gymnasialunterricht unvergesslich eingepragt. Ich bin nicht einmal ganz sicher,
woher sie stammt. Zwei Altphilologen, die ich befrogte, haben sie verschieden geortet. Der

eine sagte, sie stamme von Seneca, der andere tippte auf Augustinus. Urspriinglich spielt viel -
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leicht sogar Mythisches mit: die numinose Scheu vor dem Anderssein des Kranken, des Patien-
ten. Ins Licht gehoben, erkennen wir darin die Unantastbarkeit und Hilfsbedurftigkeit des
Kranken, die verbindliche Verantwortlichkeit des Gesunden gegenUber dem Kranken. Sie
statviert nicht eine besondere Tobuisierung oder Sakralisierung des Patienten, sondem fordert
Piettt, Respekt vor ihm, enthillt dan Aufruf, das gefishrdete Menschsein des Patienten als Her-
ausforderung an den Nicht-Patienten nicht nur zum Mitleid, sondern zur tdtigen Nachsten-
liebe aufzufassen. - Wie wenig selbstversttindlich etwa im Sinne des Naturrechtes oder einer
allgemeinen Vernunftidee diese Herausforderung und dieser Aufruf sind, zeigt der Blick ouf
jede "modeme" oder auch uralt-heidnische Macht- und Vital itdtsphilesophie. In unreflektier-
ter Form finden wir sie in der antiken Verachtung des Kranken und Schwachen, aber auch
noch in der uns allen heimlich innewchnenden, durch traditionelles Mitleid nur Uberdeckten
instikimdssigen Geringschitzung alles sogenannt Minderwertigen. In radikalster Auspriigung
enthUl It sie sich etwa bei Nietzsche, der mit ausdriscklicher Berufl.:mg auf Vemunft, Gefuhl,
Natur, Instinkt ous dem grundlegenden Willen zum gesunden Menschensein und zum Leben
als Grundprinzip der gesamten Natur gerade die entgegengesetzten Konsequenzen zieht: fur
ihn ist der miser nicht res sacra, sondem res detestabilis. Der vitale, instinkisichere Wille
zum Leben im gesunden Menschen verlangt nicht Respekt vor, Rucksicht cuf den Kranken und
Elenden, vielmehr Abscheu, dessen Beseitigung. Umgekehrt ist Schonung, Rucksicht, Pflege,
Mitleid gar Liebe zum Schwachen und Geringen die Sklavenmoral einer dekadenten, instinkt-
losen Humanitdt. Der Starke und Gesunde soll Uber den Kranken, Uber alles Kranke und De-
formierte triumphieren und kraft einer "Ethik der Natur" nach dem Selektionsprinzip dessen
Beseitigung anstreben. In seiner harten Polemik gegen den christlichen Humanititsgedanken
Ubersieht allerdings Nietzsche, dass Jesu Parteinahme fUr den Kranken und Schwachen nicht
etwa einer Glorifizierung des Elendes als besonderer Gottesnihe entstammt. Der Text der
Evangelien spricht immer wieder davon, wie Jesus beim Anblick von Elend "ergrimmte®
(émbrimésen = er emptirte sich, er lehnte sich auf: also nichts von Ergebenheit irs Schicksal,
von Heiligsprechung des Elendes). Es ist der Grimm gegen das Nichtseinsollende, Schipfungs-
widrige von Krankheit und Elend in einer zur vollen, gesunden, allseitigen Enﬁulfuné berufe-
nen Schipfung. Christus ist der Aufruf, alle Kriifte zu mobilisieren gegen die Krankheit, um
so der WUrde und der Freiheit des Menschen zu dienen.
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4, Die spezifische WUrde des Patienten

Die Wurde des Potienten in seiner besonderen Situation |duft also cuf seinen legitimen - frei-
lich nur transzendent, d.h. in einar htheren Seinsordnung begriindeten und respektierten -
Anspruch ouf Beachtung und Pflege, auf einen speziell durch seine besondere Gefhrdung des
Menschseins gebotenen Schutz, ouf bestmgliche Wiederherstellung seines vollen Menschseins
oder, in extremis, auf wirdige Beendigung seines irdischen Menschseins hinaus. Als dieses ein
in seiner allgemeinen Menschenwiirde bason.ders bedrohte Subjekt ist, kann von einer spezifi-
schen Wurde des Patienten gesprachen werden. Als dieses ginen legitimen Anspruch erhebende
Subjekt begegnet es dem Arzt, hat Anspruch ouf dessen Zeit, Kraft und Fuhigkeit. Als dieses
seinen Anspruch emstinehmende, im Nomen der Menschlichkeit zv erfullen trachtende Sub-
jekt begegnet ihm der Arzt, Die Grundlage des Verhdltnisses Arzt-Patient ist stets diese
Subjekt-Subjekt-Beziehung. Was sie eigentlich verbindet, ist dieser verpflichter;sde Anspruch.
Der Potient will und soll als Subjekt vom Arzt emstgenommen werden, nie zum Objek! einer
anders motivierten &rztlichen Tutigkeit werden. Das ist - bei aller unumgidnglichen und not-
wendigen Versachlichung in den einzelnen Funkiionen der Medizin -, der Kern, das Kriterium,

der nie aus den Augen zu lassende letzte Gesichispunkt in der Arzt-Patient-Beziehung.

5. Die Ohjekfiﬁerung des Patienten

Diese ist, wie gesagt, unumgtinglich, notwendig. Das Verhiiltnis Arzt-Patient verschiebt sich
im Prozess der Behandiung insofem aus der prinzipiellen Ich-Dy-Beziehung, aiso aus der
humanen Ebene, in die Ich-Es-Beziehung, als der Patient in diesem Prozess unzweifelhaft

. zuntichst zum Objekt trztlicher Kunst und Hiife wird und als der Arzt nach méglichst exakter,
objektiver, naturwissenschoftlich reiner Erkenntnis des Krankheitsprozesses und entsprechender
Behandlung streben muss. Damit kommt ein objektives Element in die Beziehung Arzt-Patient,
und es ist sogar nach mglichst weitgehender Ausschaltung aller subjektiven Elemente zu
trachten. Der Arzt wiire kein guter Arzt, wenn das nicht so wiire, wenn er statt dieser schein-
bar unmenschlichen Objektivitat subjekiive GefUhle oder weltanschauliche Ideen sprechen
liesse. Ohne Zweifel hat die rasante Entwicklung der modemnen Medizin mit ihren phiinome -
nalen diagnostischen und therapeutischen Methoden, und insbesondere der Chirurgie, diesen
Aspekt noch verdeutlicht. Wir missen uns aber gerade an diesem Punkt vor TrugschlUssen und
vor einem falschen Pessimismus hliten, vor Kassandrarufen, die von einer Enimenschung der
modemen Medizin, von Fabrikbetrieb in den modernen Spitilem etc. schreien. Es steckt in
dieser ganzen Entwicklung und Versachlichung neben unbestreitbaren Gefahren auch ein
hohes Element sublimster Ethik, verfeinertster Humanitat, hsichstentwickel ter Sorgfalt dem
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Menschenleben gegenUber, ja sie ist sogar, neben gewiss auch vorhandenem legitimem drztli-
chem Ehrgeiz, das eigentliche Motiv dieser Entwicklung. Gerode vem christlichen Standpunkt
aus ist einer gewissen, heutzutage oft, und leider mun-‘:hrlnul auch von pastoraler Seite, prakti-
zierter Verketzerung der modernen Medizin als einer inhumanen Angelegenheit energisch ent-
gegenzutreten, Es werden dabei aus der ungeheuren Komplexheit medizinischer Erkenntnisse,
Totbestéinde und Methoden v&llig falsche Schlusse auf deren angebliche Enthumanisierung ge-
zogen. Der wirkliche Tatbestand verhilt sich so und ist fUr den, der ehrlich denken will, ver-
hdl thismdssig einfach zu durchschauen: wirksame drztliche Hilfe ist wesentlich auf das Ver-
traven des Patienten zum Arzt angewiesen. Dieses Vertraven basiert aber nicht in erster Linie
auf irgendwelchen sympathischen menschlichen Qualititen des Arztes, ouf dessen Menschlich-
keit im popultiren Sinn; vielmehr auf dessen wissenschoftliche Objektivitat, auf die Zuverlts-
sigkeit seines Wissens, seines Kénnens, seiner Vertrautheit mit den richtigen Behandlungsme-
thoden. Es ergibt sich also die scheinbar parodoxe Tatsache , dass ein Héchstmass von Subjekti-
vitdt, eben Vertrouen, sich auf ein Hochstmass von Objektivitdr, eben die wissenschaftliche
Zuverlassigkeit und Tuchtigkeit des Arztes stitzt. Man sollte aufhiren, die fochliche Kompeten
das Wissen und die Erfohrung des Arztes, die notwendig sachlich-objektiv sein muUssen, gegen
seine menschlichen, charakterlich-ethischen Qualititen auszuspielen. Vielmehr besteht gerade
in der kaum unterscheidbaren Verbindung beider Kompetenzkreise die eigentliche Eignung
und Autoritdt des Arztes.

6. Das drztliche Ziel: Wiederherstellung des vollen Subjektseins,

also der WUrde des Patienten.

Durch diese scheinbar kuhle Objektivierung des wissenschaftlich-technischen Vorgangs in der
grztlichen Behandlung wird jedoch das Subjekt-Subjekt-Verhdl tnis zwischen Arzt und Patient
nicht ousgeschaltet. Es geht hier um den Unterschied zwischen Weg und Ziel. Das eigentliche
Ziel der trztlichen Tatigkeit bleibt die bestmégliche Wiederherstellung des kronken Organis-
mus und domit der WUrde des Menschen als Fahigkeit zum vollen Menschsein. Es ist das gleiche
Ethos, dos beide miteinander verbindet. Gerade die einmalige Explosion der medizinischen
Kenntnis und Kunst verlangt vom Arzt, wenn er dem ererbten Ethos treu bleiben will, eine
stindige enorme Anstrengung, sich auf der Hihe seiner Wissenschoft und Kunst zu halten, durch
unermildliches Forschen und Austausch der Kenntnisse, durch die er dem Patienten helfen und
sein Vertrauen bestdrken kann. Durch diese Berﬁﬂhung und Entwicklung sieht er sich heute von
einer Fulle fruherer Hemmungen und Begrenzungen, von denen seine Hilfe eingeengt war, be-

frait, um desto vol lkommener jenes Ziel zu erreichen. Es kommt nur darauf an, diesen Zusam-
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menhang dem Patienten auch ersichtlich zv machen. Er hat dafur Sorge zu tragen, dass er
durch seine nicht nur methodische, sondem menschliche Behandlung dem Vertraven des Pati-
enten, auf das er ja eben in der Behandlung zum Erfolg angewiesen ist, Vorschub leistet und
es nicht etwa zerstirt. Dabei geht es nicht um moralisierende Forderungen noch Nettigkeit,
Gute, Freundlichkeit, Herzenswidirme , Jovial itit etc. - sosehr solche Qualitidten durchous
winschbar sind -, sondem um das ethisch begrindete Postulat, dass in der medizinischen Be-
handlung jene mehrfach zitierte Wurde des Patienten, sein Subjektsein, den Primat behtlt und
nie ous den Augen verloren wird. Hier ergibt sich in der Praxis eine Fulle von Konflikimbg-
lichkeiten, die gewiss durch den ungeahnten medizinischen Fortschritt noch bedeutend ver-
mehrt worden sind. Scheinbar ist durch sie das Subjekt-Subjekt-Verhslnis zwischen Arzt und
Patient stark verdunkelt, in den Hintergrund geschoben worden. In Wirklichkeit glaube ich,
dass dieser Fortschritt an dem Verhaltnis grundstitzlich nichts gedndert hat, auch wenn er an
die notwendige fortgesetzte Gewissensschtirfung und Gewissensbildung des Arztes, vor ollem
auch an die parallel zur wissenschaftlichen Ausbildung laufende notwendige ethische Ausbil-
dung des werdenden Mediziners, ungemein hthere Anforderungen stellt. Auch wenn dos idyl -
lische Housarztideal historisch im Schwinden begriffen, fast ganz durch den medizinischen
Techniker ubgelﬁst werden sollte, bleibt doch am grundsétzlichen Verhdl tnis auch beim hoch-
entwickelten und gebildeten Spezialisten alles unvertindert, ist dieser Fortschritt im tiefsten
Grunde als eine ungeheure Befreiungsbewegung zu wohrer Menschlichkeit zu werten, - Auf
die Fulle dieser Probleme und Konfliktsmtglichkeiten kann und dorf der theologische Ethiker
und der pastorole Praktiker nicht eingehen. Das kime nur auf einen unertriglichen Dilettantis-
mus heraus. Der Mediziner sieht sich mit ihnen téglich kenfrontiert, nur er kennt den genauen
Fall und muss ous seiner Verantwortung heraus die richtige Entscheidung treffen. Es kann sich

olse hier hchstens um den Aufweis einiger Kriterien handeln.

7. Der Potient als Subjekt

Der Arzt muss immer, bei oller notwendigen Objektivierung des Patienten im Verlouf der Be-
handlung, dessen volles Menschsein resp. dessen Wiederherstel lung oder sinnvollen irdischen
Abschluss als Ziel vor Augen halten. Nie darf er dessen Subjekisein, also dessen Wurde und
Freiheit, ausschal ten wollen. Schlicht gesprochen heisst das: er muss ihm menschlich-personen-
haft begegnen, ihn nicht nur wissenschaft ich-technisch behandeln, und er muss auf diesen
stark gefUhlsbetonten Aspekt stets grissste Sorgfalt verwenden. Dozu gehtrt vor allem auch

die besimigliche Waohrung einer nicht durch sussere Regeln zu definierenden Intimsphire.
Gerade die Explosion der medizinischen Behandlungsmethoden und biologisch-chemisch-
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chirurgischen Mglichkeiten darf nicht zu einem medizinischen Triumphalismus fuhren, bei |
dem der Selbstherrlichkeit keine Grenze gesetzt ist, bei der Gesundheit ols etwas Objektiv-
Machbares, Selbstzweckliches betrachtet und Uber den Potienten einfoch verfugt wird. Es ist
schwer, die Grenzen festzul egen, die der Medizin durch ethische Erwigungen gesetzt sind.
Nur ungem berUhre ich hier etwa die vielbesprochenen Probleme der Herztransplantation und
der Euthanasie oder deren Gegenstuck, der kunstlichen Lebamvarlﬂrngerung.' Beide berthren
die Froge, inwiefern der drztlichen Tatigkeit Grenzen gesetzt sind. NatUrlich ist jede arztli-
che Tatigkeit Eingriff in den naturhaften Vorgang im Organismus des Subjekts. Die Froge ist
nur, ob er dem Subjekt dient oder dieses schlechthin manipuliert. Und das Kriterium ist nicht
die Machbarkeit, sondem die Verhaltnismassigkeit. Es ist immer das kritische Bewusstsein
wachzuhalten, inwiefern die technisch-wissenschaftliche Perfektion wirklich dem Menschen
dient oder nicht in die Flucht vor den menschlichen Problemen d:as Patienten umschligt. Ganz
zv schweigen von einer klinischen Praxis, bei dem der Patient zum zwar notwendigen, sach-
lich unentbehrichen, im Grunde aber eher lustigen Substrat der medizinischen Kunst oder

gar des medizinischen Ehrgeizes zu werden droht.

8. Die Freiheit des Patienten

-Zum Subjektsein des Patienten, zu seiner Wurde gehdri auch dessen Freiheit. Sie ist sogar
deren Kern, bei allen Einschréinkungen, die an einem optimistischen Freiheitsbagriff zu ma-
chen sind. - Der Arzt hat nach Maglichkeit immer die letzte Entscheidungsfreiheit des Pa-
tienten zu respektieren und ihn nicht nur vor dem subjektiven GefUhl, das im modemen Spi-
tolbetrieb leicht aufzukommen droht, sondem vor dem objektiven Sachverhalt einer faktischen
Entmundigung zv bewahren. Wie weit sich das, etwa bei vollstidndiger Hilflosigkeit und Be-
wusﬂésigkeit des Patienten, in casu jeweilen realisieren ldsst, wie weit eventuell dieser
Freiheitsbereich durch Einbeziehung der stellvertretend fur den Patienten stehenden nichsten
Verwandten gewahrt werden kann, wieweit aber vielmehr die tirztliche Verontwortung hier
stellvertretend fur die Freiheit des Patienten eingreift, ldsst sich, vor allem bei sogenannten
Notfullen, nicht durch eine Kasuistik, schon gar nicht durch staatliches Gesetz festlegen. Sie
bleibt aber Kriterium der drztlichen Berufsethik. Sie wird vor allem gewaohrt werden mussen
durch eine miglichst offene, weitgehende Informierung des Patienten Uber den Charakter,
den Sinn und die eventuellen Konsequenzen einer bestimmten Behandlung, und die Klagen
vieler Patienten Uber das Verstummen des Arztes auf seine - zugegeben vielleicht manchmal
naiven, laienhaften und darum l&stigen - Fragen, ja Uber ein eigentliches vertichHiches
Schweigen sind gewiss nicht alle aus der Luft gegriffen. In jedem Fall darf dem Patienten

keine Behandlung aufgen&tigt werden, die er bei vollem Bewusstsein eindeutig nicht will.
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9. Der Anspruch auf Wahrheit

Zur Wurde des Patienten als Subjekt geh&ri sein prinzipieller Anspruch auf Wahrheit. Wenn
wir betonten, Vertrauen sei das eigentlich konstituierende Moment im Verhaltnis Arzt-Patient,
so ist beizufugen, dass alles Vertrauen auf Weohrheit gegrUndet ist. Das Vertrauen zum Arzt ist
ja nicht ein schweigendes Vertraven, das sich schweigend in die Hand des schweigenden
Arztes fallen lasst. Vertroven ist, wie kaum sonstwo, auf das Wort der Wahrheit gegrindet, und
. Lugen zerstdrt. Das ist wechselseitig. Wenn der Patient den Arzt belUgt, so ist
das schlimmer, als wenn der Tromfahrer den Kondukteur beltigt; und wenn der Arzt den Patien-
ten belUgt, ist dos schlimmer, als wenn der Viehhdndler den Metzger beltgt. Doch Sie fragen
vielleicht mit Pilatus: "Was ist Wahrheit?" und Sie gehen noch weiter, dass die modere
Philcsophie den ontologischen Wahrheitsbegriff eines Arisrofei;es ldngst erschittert habe. Es

ist mir auch bewusst, wie schwer und wie unterschiedlich in Diagnose und Prognose sich Wahr-
heit feststel len und aussagen ldsst. Die Diagnose, wie sehr in ihr auch dos Element der Kunst,
der Intuition mitspielt, ist heute doch weitgehend eine nach naturwissenschaftlich-exakten
Methoden erarbeitete Feststellung Uber organische Deformationen. Die Prognose jedoch, die
Aussagen Uber den weiteren Verlauf der Krankheit und die Aussichten ihrer Behandlung, ist
eine von viel subjektiven Faktoren obhtingige, auf Erkenntnis, Effabrung und auch blosse Ver-
mutung bervhende Aussage, ja zuletzt eine Gleichung mit fast lauter Unbekannten. Auf dem
ersten Gebiet bewegt sich der Arzt mit grosser Sicherheit, auf dem zweiten, gerade wenn er

dem Patienten Mut und Vertrauen einfltssen will, meist mit Recht mit htchster Vorsicht - vor
‘ allem, wenn es um die Prognose "unheilbar” geht. - So sehr das den Kreis der Wahrheitsaus-
sage einschrinkt, so bleibt doch der Anspruch selbst unbestritten: der Patient hat das Recht
auf Information, und der Arzt hat die Pflicht, seine Diagnose und Prognose mitzuteilen. Ge-
wiss nicht mit der Holzhammermethode. Es gibt auch das ernsthafte Problem, inwieweit der
Patient in einem bestimmten Moment seines physischen und seelischen Zustandes diese Wahr-
heit zu ertragen vermag. Gleichwohl muss sein Subjekfsein gerade in diesem Punkt ernstge-
nommen werden , auch gegenUber dén verantwortlichen ntichsten Angehtrigen, die ais Stell-
vertreter des Patienten zu gelten hoben, und darf nicht leichifertig beiseitegeschoben oder
gar dessen Missachtung zum medium sanitatis erhohén und idealisiert werden. Doch gibt es

auch hier keine Kasuistik.
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10, Wourde des Sterbens

Zum Anspruch des Patienten auf Beachtung seiner Worde gehtirt auch sein Anspruch auf ein
wirdiges Sterben. Damit berUhren wir eine Sphire, die den medizinischen Bereich Uberschrei-
tet, Die drztliche Kunst hat sich ja nicht mit dem Tod zv befassen. Sie hat ihn allenfails fest-
zustel len. Aerztliches Wissen und Kénnen haben sich dber nicht mit der Verbereitung ouf das
Sterben - dos ist Sache des Patienten selbst und ollenfalls seines Seelsorgers -, sondern mit
dem Kampf um die Erholtung des Lebens zu befassen, und hier stellt sich lediglich die Froge,
wo ollenfalls dieser Kampf als sinnlos einzustellen und der Natur ihr Lauf zu lassen sei. Mit
dem Tod befasst sich der Arzt nicht als Mediziner, sondern als ein dem Sterbenden verbunde-
ner Mensch, der ihm das Sterben zu erleichtem, ja schmerzlos und muhelos zu machen ver-
sucht, - Wenn wir von einem wirdigen Sterben sprechen, so verstehen wir darunter nicht ein
feierlich-omamentales oder sakralisiertes Lebensende , sondem einen Vorgang, bei dem der
Sterbende mit seinem Bewusstsein noch Miglichkeit nicht giinzlich qusgeschaltet wird, son-
demn an diesem den miglichst maximalen Anteil hoben kann. "Ein jeder stirbt seinen eigenen
Tod", hat Rilke gesagt; ich méchte dos leicht abwondeln: "Ein jeder hat das Recht auf seinen
eigenen Tod." Wieweit diese ldealforderung realisiert werden kann, wieweit sie durch ondere
ethische Kriterien eingeschrankt ist, lasst sich wiederum nicht festlegen. Es geht nur darum,
dass man das Problem sieht. Es schliesst nicht aus, sondem ein, doss man dem Sterbenden

nach Miglichkeit alles zur Verfligung stellt, was seine Beschwarden und Schmerzen lindert.
Wo die Narkotisierung Linderung von Qualen bedeutet, ist sie nicht nur erloubt, sondem
christlich geboten. Wo sie weiterschreitet zur vlligen Entperstinl ichung, wird sie problema-
tisch. Erst recht problematisch wird es, wenn man, wo jede weitere Behondlung aussichislos
und domit sinnlos geworden ist, durch Apparaturen, Medikamente und Experimente ein Leben
verltngert, das praktisch zu existieren aufgehsrt hat, vielleicht nur, um einer ambititsen
Perfektion zu genUigen. Wichtig ist es auch, dass der Arzt den entscheidenden Moment er-
fasst und respektiert, wo sein Wirken om Patienten demjenigen des Seelsorgers Roum zu geben
hat. Wichtig ist auch, dass er, vor ollem im Spital , fUr eine Atmosphtire sorgt, die der gebote-
nen Ehrfurcht vor der Wurde des Sterbens nicht Eintrag tut. Wie es dos Gebot der Ehrfurcht
vor dem Leben gibt, so gibt es ein Gebot der Ehrfurcht vor dem Sterben.

Adresse des Autors: Pfarrer Dr. theol. Peter Vogelsanger, Haus om Buhl, CH 8926 Kappel am
Albis (Schweiz)



	Die Würde des Patienten

